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Vertiefungsmodul – Studienrichtungen FMM, WMM 

Modulnummer 
 

W12 

Modulname 
 

Handels- und Gesellschaftsrecht 
 

Modulverantwortlich 
 

Professur Privatrecht und Recht des geistigen Eigentums (Jura II) 
 

Inhalte und Qualifikationsziele 
 
 
 

Inhalte: 
Vorlesung: Grundlagen des Handels- und Gesellschaftsrechts (Kaufmannsbegriff, 
materielles Firmenrecht und Handelsregister, handelsrechtliche Vollmachten, 
Hilfspersonen des Kaufmanns, allgemeine Vorschriften für Handelsgeschäfte, 
Handelskauf/ Gesellschaftsarten; Gründung, innere Organisation, Außenbeziehung 
und Beendigung von Gesellschaften); 
Übung: Fallbearbeitung - Anspruchsmethode und Gutachtenstil 
 
Qualifikationsziele:  
- Vorlesung: Kenntnis der Grundlagen des Handels- und Gesellschaftsrechts  

Verständnis für die besonderen rechtlichen Regelungen der am Handelsleben 
Beteiligten sowie für die Bündelung personeller und sachlicher Mittel in 
Gesellschaften 

- Übung: Fähigkeit, das Handels- und Gesellschaftsrecht auf einen konkreten 
Lebenssachverhalt anzuwenden 

- Fähigkeit zur Kommunikation und Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und 
Fachkräften anderer Fachgebiete, speziell im Bereich der 
Wirtschaftswissenschaften 

 
Lehrformen 
 

Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
 V: Handels- und Gesellschaftsrecht                                             (4 LVS) 
 Ü: Handels- und Gesellschaftsrecht                                             (1 LVS) 
 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme 
 

Der Besuch der Module W11 Bürgerliches Recht und W24 Einführung in das Recht 
wird empfohlen. 

Verwendbarkeit des Moduls 
 

 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 
 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von 
Leistungspunkten.  

Modulprüfung 
 

Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
 anrechenbare Studienleistung in Form einer 90-minütigen Klausur zu Handels- 

und Gesellschaftsrecht 
Die Studienleistung wird angerechnet, wenn die Note der Studienleistung mindestens 
ausreichend ist und der Student dieser Anrechnung nicht innerhalb eines Jahres im 
Zentralen Prüfungsamt widerspricht. 
 

Leistungspunkte und Noten 
 
 
 

In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben.  
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 
 

Häufigkeit des Angebots 
 

Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 
 

Arbeitsaufwand 
 

Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 150 AS. 
 

Dauer des Moduls 
 

Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester.  
 

 
 


